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Landesverordnung
über die Aufstellung und Ausführung eines ka-

meralen Haushaltsplanes der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral - GemHVO-Kameral)

Vom 30. August 2012
 

  § 45
Übergangsregelung

 (1) In den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 können die Gemeinden mit nicht mehr als 3.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern davon absehen, Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung
des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen, wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

 (2) In den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 können die Gemeinden abweichend von § 11 Abs. 4 und § 36
Abs. 3 die Veranschlagung von angemessenen Abschreibungen und den Nachweis des Vermögens auf
Schulen beschränken.
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